
 
 
Gefährliche Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten 
 
 
Hiermit bestätigen wir, dass alle von C.D. Wälzholz produzierten Bandstähle, die für die 

Herstellung von elektrischen und elektronischen Geräten verwendet werden, die 

Anforderungen der  

 

Richtlinie 2002/95/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. Januar 2003 

zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und 

Elektronikgeräten (RoHS-Richtlinie) 

 

Richtlinie 2002/96/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. Januar 2003 

über Elektro- und Elektronik-Altgeräte 

 

Richtlinie 2003/11/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 6. Februar 2003 

zur 24. Änderung der Richtlinie 76/769/EWG des Rates über Beschränkungen des 

Inverkehrbringens und der Verwendung gewisser gefährlicher Stoffe und Zubereitungen 

(Pentabromdiphenylether, Octabromdiphenylether) 

 

erfüllen. 

 

Wir bestätigen des weiteren, dass die Grenzwerte der aufgeführten, verbotenen Stoffe in 

den von uns gelieferten Erzeugnissen eingehalten werden. 

 

Hagen, 25.01.2010 

 

C.D. Wälzholz GmbH 
Qualitätssicherung 

 

Gez. Norbert Brachthäuser 

 


